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äöer ber Vernunft bieitt,
foment ber tHottueubigteit jut)or.

iic Reform iter gcvufo-
gcljre*

(2lu§ ben ÜJHtteitungen be§

©eïretariateë beë

©d)»cijerifd)en ©eioerbeoereinë.)

(gortfekung).

SDÎnu loirb anttuortcii, baff 31t biefer fförberuug ber
SBertftattleïjre bie Nüttel be§ Staates unb ber ©emeiubeu
ebenfo menig ausreißen bxirften, mie für bie 2el)rmerf=
flatten. SDieS ift nicht richtig, erfieuS weit bie ftaattidtje
Unterftüfjung nur Don einem fleinen Steil ber 2el)r=
meiftcr mirflict) beaufprudft mürbe, unb jmeitenê, meil
mit einem bebeuteub geringem betrag als ben Netto»
foften ber 2el)rmerfftötten (b. I). 200—300 ffr.) eine oft
muftergüttige VerufSlelfre beim Nteiftcr beioirft merbeit
tonnte. SBir geben auSbrüctlich 31t, baff biefem Softem
manche Vorurteile unb erlfeblidje Schmierigfeiten gegen»
überftetjeu, fomolfl bei ben Velfbrbeit als im ©emerbe»

ftanb. ft)ie altlfertommlidje Slufchauung, baff ber fpanb»
merter nur aitS eigenem Sittereffe fict) ber2el)rlingSbilbuug
annehme unb baljer ttic£»t, toie ber 2el)rer unb ©rgiefjer
beê VolteS unb ber (jö^ertt Stünbe, auf irgenb meiere
fponorierung Stnfpruch machen tonne, ift nodE) 3U felfr
eingemurselt, um rafch ben neuseitlichen Neform=Sbeen
meichett 31t tonnen. SBir befifceu auct) nicht bie Süufiou,
als ob für jebe nnterftü^te VernfStetfre ein Dotier Srfolg

garantiert merbett tonnte; bieS rnirb fo menig mie bei
allen in Belfrroerfftcittcn unb ffadtjfc^ulen auSgebilbeteit
2et)rlingen ber galt fein. Nach eigenen Gsrfaljrungen
leben mir jeboch ber Ueberseuguitg, baff auf feinem
©ebiete ber beruflichen Vilbuttg mit relatib geringen
ÜJtitteln fo motjltätige grüdfte er3ielt merben tonnten
mie burd) eine molflorganificrte görberuug ber VerufS»
letfre beim Nteiftcr."

SBir laffen nun bie Sä^e folgen, meiere über gor»
berung ber VerufSlelfre beim Nteifter uitb über 2el)r=
merfftatten fidE) auSfprechen:

„®er Staat miß mit ber görberung ber VerufSlelfre
in „2el)rlingSmerfftätten" (mie man fie in Vaben 311m

Untcrfdjieb ber als „2el)rmerfftütteu" be^cicEfneten ffact)»
fctjulen benennt) bie altlferfömmlidje iàuSbilbung beS

2el)rling§ in ber SBerfftätte eines SDîeifterS aufrecht
erlfalten, aber berboOfommneu unb unter feine befonbere
Dblfitt netfmeu. ®r fudft 311 biefem gioecfe unb mit
£>itfe ber gemerblidjeu Örgauifation biejenigen §aub»
merfSmeifter aus, roeldfe Dermüge ilfrer beruflichen
$ücE)tigfeit, ilfreS SlfarafterS unb georbneteit fpamilieit»
lebettS, ilfrer guten SBerfftatteinrictftungen u. f. m. gc»
nügeube ©arantien bieten für eine mustergültig buret)»
gefüljrte VerufSlelfre. SDie begüglid^ett SEnforb.erungeu
unb Verpflichtungen merben burdj Verordnung ober
Vertrag genauer beftimmt. Namentlich follen bie SDaiter
ber 2ei)rgeit, ber Vefuch Don fportbilbungS» obergach
fchulen, bie ïeiluatfme an einer Schluhprüfung, bie Ver»
pflegung beS 2et)rlingS unb beffen mißliche Vefchäftigung
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Wer der Vernunft dient,
kommt der Notwendigkeit zuvor.

Die Reform der Berufs-
Kehre.

(Aus den Mitteilungen des

Sekretariates des

Schweizerischen Gewerbevereins.)

(Fortsetzung).

Man wird antworten, daß zn dieser Förderung der
Werkstattlehre die Mittel des Staates nnd der Gemeinden
ebenso wenig ausreichen dürften, wie für die Lehrmerk-
statten. Dies ist nicht richtig, erstens weil die staatliche
Unterstützung nur von einem kleinen Teil der Lehr-
meister wirklich beansprucht würde, und zweitens, weil
mit einem bedeutend geringern Betrag als den Netto-
kosten der Lehrwerkstätten sd. h. 200—300 Fr.) eitle oft
mustergültige Bernfslehre beim Meister beivirkt werden
könnte. Wir geben ausdrücklich zu, daß diesem System
manche Vorurteile und erhebliche Schwierigkeiten gegen-
überstehen, sowohl bei den BeHorden als im Gewerbe-
stand. Die altherkömmliche Anschauung, daß der Hand-
werker nur ans eigenem Interesse sich derLehrlingsbildnng
annehme lind daher nicht, wie der Lehrer nnd Erzieher
des Volkes und der höhern Stände, auf irgend welche
Honorierung Anspruch machen könne, ist noch zu sehr

eingewurzelt, um rasch den neuzeitlichen Reform-Ideen
weichen zu können. Wir besitzen auch nicht die Illusion,
als ob für jede unterstützte Bernfslehre ein voller Erfolg

garantiert werden könnte; dies wird so wenig wie bei
allen in Lehrwerkstätten und Fachschulen ausgebildeten
Lehrlingen der Fall sein. Nach eigenen Erfahrungen
leben wir jedoch der Ueberzeugung, daß auf keinem
Gebiete der beruflichen Bildung mit relativ geringen
Mitteln so wohltätige Früchte erzielt werden könnten
wie durch eine wohlorganisierte Förderung der Berufs-
lehre beim Meister."

Wir lassen nun die Sätze folgen, welche über För-
dernng der Bernfslehre heim Meister und über Lehr-
Werkstätten sich aussprechen:

„Der Staat will mit der Förderung der Berufslehre
in „Lehrlingswerkstätten" (wie man sie in Baden zum
Unterschied der als „Lehrwerkstätten" bezeichneten Fach-
schulen benennt) die altherkömmliche Ausbildung des

Lehrlings in der Werkstätte eines Meisters aufrecht
erhalten, aber vervollkommne,! und unter seine besondere
Obhut nehmen. Er sucht zn diesem Zwecke und mit
Hilfe der gewerblichen Organisation diejenigen Hand-
Werksmeister aus, welche vermöge ihrer beruflichen
Tüchtigkeit, ihres Charakters nnd geordneten Familien-
lebens, ihrer guten Werkstatteinrichtnngen u. s. w. ge-
nügende Garantien bieten für eine mustergültig durch-
geführte Berufslehre. Die bezüglichen Anforderungen
und Verpflichtungen werden durch Verordnung oder
Vertrag genauer bestimmt. Namentlich sollen die Dauer
der Lehrzeit, der Besuch von Fortbildnngs- oder Fach
schulen, die Teilnahme an einer Schlußprüfung, die Ver-
Pflegling des Lehrlings nnd dessen nützliche Beschäftigung
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währeub bec SÄußegeit genau umfchriebert unb inue=
gehalten werben. ®er Staat übernimmt bie ©arautie
für eine aitgemeffene §onorierung beô £el)rmeifterS,
iitbem er für jebeS unter ben öorgefdjriebeneu Sebing»
ungen eingegangene ßehrberhältniS einen 3"ftf)»B gam
bertragSmäßigcn ßeßrgelb je nach ber §öhe beSfelbcn
unb anbereu Umftänbett gewährt, Bejonberer Sßert
mirb neben einer planmäßigen forgfältigen Einleitung
in ben gertigfeiten unb Äenntitiffen auf eine ergieher»
ifdje unb fjumane Behanblung gelegt. ®a§ Ergebnis
ber (Scßlußprüfungen ift einigermaßen megleitenb für
fernere 3ujchüfje an anbere ßeßrberßältniffe beim gleichen
SJÎeifter. ®ie Eluffidjt über bie Erfüllung eingegangener
Serpfüdjtungen erfolgt teils buret) SertrauetiSmänner
ber Eluffid)têorgane (Sereins» ober ©ewerbefchuloor»
ftänbe), teil» buret) bie 3iifielleu für ßef)rlingS»
mefen unb ©emerbeförberung. ftebeu bem 3"fdj"fî S"
ßeßrgelb ober ber fßrämie mirb eiuigenorts auch ftaat»
lidje S8ei£)ilfe gur Berbefferung ber SSerfftatteinrichtung
gewährt.

@o biet uns beïannt, haben fid) biefe DJfaßualjmen
beftenS bewährt unb in ben meiften fällen tonnte ein

guter bis fetjr guter Erfolg ber fubbentionierten ßct)r=
berßältniffe tiadjgemiefen werben. ®ie |3iifc£)üffe fiub
uießt nur ben äfteiftern, fonbern fetjr oft and) ben

ßeßrlingen gu gut gefommen, inbem bebiirftige fönaben
oßne biefe StaatSßilfe bie nötigen ÜJtittel gur richtigen
Erlernung eine» §anbwerfs nicht aufgebracht hätten,
freilich barf bie Suftitution nidjt als Armenfürforge
angefehen werben, fonbern muß ihren Eljarafter als
görberung ber BerufSbilbuug bewahren.

Sn Söürttcmberg fotlcn gtrfa 150 foldjer ßet)rlitigS=
werfftätteu mit über 140 ßet)rlingcu in 26 ©ewerbeu
borhanben fein, fflabert gäljlt girfa 115 SBcrfftätteu mit
164 ßet)rliugen, Reffen girfa 10. ®er ©djweigerifehe
©ewerbeöereiu hat mit §ülfe bc» Sunbe» bon 1895
bis 1902 jährlich burchfdjuittlid) 10 bis 15 ßelfrmcifter
fnbbentionicrt; leiber finb bie baherigeu ftrebite momeu»

tan erfdjopft unb mußte bie erfolgreich wirfeube 3n=
ftitution fiftiert werben.

Sine grünbliche ffteform ber Seruf»Ief)re wirb mit
©efeßeSparagrapfjen unb atterhanb wohlgemeinten
fßaHiatiomittelcheu ber fßribattätigfeit faum ergielt
werben. Söir haben mit wirtfdE)aftlidE)eu unb fogialen
ÜKißftänben gu rechnen, bie Weber mit ber fßoligei noch
mit fchöiten ^ufprüchen, fonbern nur burch öfouomifchc
Beffcrftellung ber beteiligten fßerfonen gehoben werben
tonnen. SBenn wir an bie. ßeßrmeifter unb ßeßrlinge
höhere, ben 3^1öer(;ältuiffen entfprechenbe Atiforber»
ungen fteHen, müffeit wir ihnen aitd) mehr bieten
fönneu. Son btefem ©cfidjtSpunfte auS beurteilt, er=

fdjeint uns bie öfouomijche görberuug ber BerufStehre
al» einer SorauSfeßuug jeber auberen bahtngiélenben
fReformbefirebuttg, fei cS nun bie gürforge für einen
befferen BerufSuuterricht ober für einen Schuß ber
jugenblichcu Gräfte ober für eine beffere Ergießung
wäl)reub ber ßehrgeit.

ÜBir fttib auf ©runb bielfeitiger unb langjähriger
Erfahrungen unb Beobachtungen gur ErfeuntuiS ge=
fommen, baß bie BerufStehre fich am gmcdmäßigfteu
bei einem tüchtigen Slteifter mit woßleingericßteter
SBerfftätte bollgieht unb baß bie oft als bollgültiger
Erfaß empfohlenen gacßfcßuleu („ßehrwerfftätten") fo
gut wie bie ^aeßfurfe nur als eine mißliche Ergäitgung
ber SSerfftattleßre aügufeßeu- finb.

(@d)Iu| folgt.)

fjfirfifftrôitta»*
(Eingefanbt.) Eine berjettigen Snbuftrien, in welchen

bûê Aluminium, teils in reinem, teils in legiertem 3"=
ftanbe, immer mehr Serwenbung finbet, ift bie Auto»
mobil» unb 5Rolorfaßrrab 3nbuftrie. Sermöge feines
leichten jpegififchen ©ewicßteS ift baS Aluminium aber
auch baS gegebene fbîetaU gur §etfiellung aller ber»

jenigen Beftanbteile an Automobilen unb ättotorfaßr»
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mährend der Mußezeit genau umschrieben und inne-
gehalten werden. Der Staat übernimmt die Garantie
für eine angemessene Honorierung des Lehrmeisters,
indem er für jedes unter den vorgeschriebenen Beding-
ungen eingegangene Lehrverhältnis einen Zuschuß zum
vertragsmüßigen Lehrgeld je nach der Höhe desselben
und anderen Umständen gewährt. Besonderer Wert
ivird neben einer planmäßigen sorgfältigen Anleitung
iit den Fertigkeiten und Kenntnissen auf eine erzieher-
ische und humane Behandlung gelegt. Das Ergebnis
der Schlußprüfungen ist einigermaßen wegleitend für
fernere Zuschüsse an andere Lehrverhältnisse beim gleichen
Meister. Die Aufsicht über die Erfüllung eingegangener
Verpflichtungen erfolgt teils durch Vertrauensmänner
der Aufsichtsorgane (Vereins- oder Gemerbeschulvor-
stände), teils durch die Zentralstellen für Lehrlings-
ivesen und Gewerbeförderung. Neben dem Zuschuß zum
Lehrgeld oder der Prämie wird eiuigenorts auch staat-
liche Beihilfe zur Verbesserung der Werkstatteinrichtung
gewährt.

So viel uns bekannt, haben sich diese Maßnahmen
bestens bewährt und in den meisten Fällen konnte ein

guter bis sehr guter Erfolg der subventionierten Lehr-
Verhältnisse nachgewiesen werden. Die Zuschüsse sind
nicht nur den Meistern, sondern sehr oft auch den

Lehrlingen zu gut gekommen, indem bedürftige Knaben
ohne diese Staatshilfe die nötigen Mittel zur richtigen
Erlernung eines Handwerks nicht aufgebracht hätte».
Freilich darf die Institution nicht als Armenfürsvrge
angesehen werden, sondern muß ihren Charakter als
Förderung der Berufsbildung bewahren.

In Württemberg sollen zirka 150 solcher Lehrlings-
Werkstätten mit über 140 Lehrlingen in 26 Gewerben
vorhanden sein, Baden zählt zirka 115 Werkstätten mit
164 Lehrlingen, Hessen zirka 10. Der Schweizerische
Gewerbeverein hat mit Hülfe des Bundes von 1895
bis 1902 jährlich durchschnittlich 10 bis 15 Lehrmeister
subventioniert; leider sind die daherigen Kredite momen-

tan erschöpft und mußte die erfolgreich wirkende In-
stitution sistiert werden.

Eine gründliche Reform der Berufslehre wird mit
Gesetzesparagraphen und allerhand wohlgemeinten
Palliativmittelchen der Privattätigkeit kaum erzielt
werden. Wir haben mit wirtschaftlichen und sozialen
Mißständen zu rechnen, die weder mit der Polizei noch
mit schönen Zusprächen, sondern nur durch ökonomische
Besserstellung der beteiligten Personen gehoben werden
können. Wenn wir an die. Lehrmeister und Lehrlinge
höhere, den Zeitverhältnissen entsprechende Anforder-
ungen stellen, müssen mir ihnen auch mehr bieten
können. Von diesem Gesichtspunkte aus beurteilt, er-
scheint uns die ökonomische Förderung der Berufslehre
als einer Voraussetzung jeder anderen dahinzielenden
Reformbestrebung, sei es nun die Fürsorge für einen
besseren Berufsuuterricht oder für einen Schutz der
jugendlichen Kräfte oder für eine bessere Erziehung
während der Lehrzeit.

Wir sind ans Grund vielseitiger und langjähriger
Erfahrungen und Beobachtungen zur Erkenntnis ge-
kommen, daß die Bernfslehre sich am zweckmäßigsten
bei einem tüchtigen Meister mit wohleingerichteter
Werkstätte vollzieht und daß die oft als vollgültiger
Ersatz empfohlenen Fachschulen („Lehrwerkstätten") so

gut wie die Fachkurse nur als eine nützliche Ergänzung
der Werkstattlehre anzusehen- sind.

(Schluß folgt.)

UerMàèîes.
(Eingesandt.) Eine derjenigen Industrien, in welchen

das Aluminium, teils in reinem, teils in legiertem Zu-
stände, immer mehr Verwendung findet, ist die Auto-
mobil- und Motorfahrrad-Industrie. Vermöge seines
leichten spezifischen Gewichtes ist das Aluminium aber
auch das gegebene Metall zur Herstellung aller der-
jmigen Bestandteile an Automobilen und Motorfahr-
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